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Text 

Kraftloserklärung von Aktien 

§ 179. (1) Sollen zur Ausführung der Herabsetzung des Grundkapitals Aktien durch Umtausch, 
Abstempelung oder durch ein ähnliches Verfahren zusammengelegt werden, so kann die Gesellschaft die 
Aktien für kraftlos erklären, die trotz Aufforderung nicht bei ihr eingereicht worden sind. Gleiches gilt für 
eingereichte Aktien, welche die zum Ersatz durch neue Aktien nötige Zahl nicht erreichen und der 
Gesellschaft nicht zur Verwertung für Rechnung der Beteiligten zur Verfügung gestellt sind. 

(2) Die Aufforderung zur Einreichung der Aktien hat die Kraftloserklärung anzudrohen. Die 
Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung nach § 58 Abs. 2 veröffentlicht worden ist. 
Sie geschieht durch Veröffentlichung gemäß § 18. 

(3) Die an Stelle der für kraftlos erklärten Aktien auszugebenden neuen Aktien hat die Gesellschaft 
unverzüglich für Rechnung der Beteiligten zum Börsenpreis durch Vermittlung eines Börsesensals und 
beim Fehlen eines Börsenpreises durch öffentliche Versteigerung zu verkaufen. Ist von der Versteigerung 
am Sitz der Gesellschaft kein angemessener Erfolg zu erwarten, so sind die Aktien zwecks Erzielung 
eines höheren Erlöses an einen anderen Ort zur Versteigerung zu übersenden. Zeit, Ort und Gegenstand 
der Versteigerung sind zu veröffentlichen. Die Beteiligten sind besonders zu benachrichtigen; die 
Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn sie untunlich ist. Veröffentlichung und Benachrichtigung 
müssen mindestens vierzehn Tage vor der Versteigerung ergehen. Der Erlös ist den Beteiligten 
auszuzahlen oder, wenn ein Recht zur Hinterlegung besteht, zu hinterlegen. 


